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Sachstand 
Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt im Rahmen des Leuphana Salons zu Diversity "Vielfalt zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit" in 2014 setzte die Leuphana ein Zeichen für eine wertschätzende, offene und chancen-
gerechte Hochschulkultur. Aufgrund des starken Fokus der Charta der Vielfalt auf Unternehmen, wurde von Teil-
nehmenden des Salons der Wunsch geäußert, diese an die spezifischen Gegebenheiten der Leuphana Universität 
anzupassen bzw. neu auszuformulieren. In einem interaktiven Follow-up-Workshop im Juli 2015 mit dem Titel 
"Charta der Vielfalt mit Leben füllen - Selbstverortung der Leuphana Universität" und einer daraus entstandenen 
kleinen Arbeitsgruppe wurde die ursprüngliche Charta der Vielfalt überarbeitet. 

Der daraus entstandene Kodex ist im Sommer und Herbst 2016 in allen Fakultäten verabschiedet worden. Der Fa-
kultätsrat Wirtschaft hat in seiner 2. Sitzung des Wintersemesters 2016/2017 weiteren Bearbeitungsbedarf fest-
gestellt und vorgeschlagen, dem Kodex eine Annotation der Charta der Vielfalt anzuhängen. Diese wurde von einer 
Arbeitsgruppe der Fakultät Wirtschaft erarbeitet, die sich mit weiteren rechtlichen Aspekten auseinandergesetzt 
hatte. Die ergänzende Annotation zur Charta der Vielfalt sowie der Kodex wurden in allen Fakultäten zustimmend 
zur Kenntnis genommen. Der Senat wird um Verabschiedung des Kodexes gebeten.  

Beschlussvorschlag: 

Der Senat nimmt die ergänzende Annotation zur Charta der Vielfalt sowie den Kodex "Diversität als Chance – Der 
Kodex der Leuphana Universität Lüneburg" Fassung gem. Anlage Drs.-Nr. 572/118/1 SoSe 2017 zustimmend zur 
Kenntnis. 

Anlagen: 

• Anlage 1: Diversität als Chance – Der Kodex der Leuphana Universität Lüneburg

• Anlage 2: Annotation zur Charta der Vielfalt

• Anlage 3: Charta der Vielfalt im Original

SENAT 

Unterlage für die 97. Sitzung des Senats der Leuphana Universität Lüneburg (1. Sitzung im Sommersemester 2015) am 15. April 2015

Drucksache-Nr.: 479/97/1 SoSe 2015
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Annotation 

Die 2014 von der Hochschule unterzeichnete Charta der Vielfalt bezieht sich in der Formulierung im Wesentlichen 

auf Unternehmen und ökonomisch orientierte Institutionen. Diese Annotation verdeutlicht die Charta der Vielfalt 

im Kontext der Hochschule und unterstreicht die Grundsätze im Hinblick auf Antidiskriminierung, Wertschätzung 

und Selbstreflexion. 

Vielfalt wird im Hochschulkontext als Wert an sich verstanden – unabhängig von ökonomischen Aspekten. Oder in 

den Worten von Adorno, 1945/1951 formuliert: "Ohne Angst verschieden sein können".  

Die Charta bezieht alle Mitglieder und Angehörige der Hochschule mit ein. Dieser Vielfalt in Verbindung mit den

unterschiedlichen Biographien, Identitäten, Orientierungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Erfahrungen, 

Lebensentwürfen sowie Lebenslagen wird wertschätzend begegnet.  

Vielfalt stellt die Grundlage für ein kreatives, innovatives, wertschätzendes Arbeits- und Lernumfeld dar und schafft 

eine förderliche Umgebung für wissenschaftliche Diskurse und Reflexionen. In diesem breiten Verständnis werden 

die in der Charta genannten sechs Maßnahmen umgesetzt und weiterentwickelt. 

Grundlage hierfür sind die allgemeinen gesetzlichen sowie die weiterführenden Regelungen für Hochschulen, die 

über den Bereich der Privatwirtschaft hinausgehen, bspw.:  

 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

 Convention against Discrimination in Education (DISCRI-E).

 Grundgesetz (GG)

 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

 Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)

 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

 Hochschulrahmengesetz (HRG)

 Niedersächsisches Landesgleichstellungsgesetz (NGG)

 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG)

 Empfehlung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) „Eine Hochschule für Alle"

 Forschungsorientierte Gleichstellungsstandards der DFG

 Ordnungen der Leuphana Universität Lüneburg, z.B. Grundordnung, Berufungsordnung,

Zulassungsordnung, Rahmenprüfungsordnung, Geschäftsordnungen, etc.

 Leitlinie zum Schutz vor Diskriminierung, Gewalt und sexueller Belästigung,

 Senatsrichtlinie zur Verwirklichung des Gleichstellungsauftrages
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Anlage 3 zur Drs. Nr. 572


	drs572_senat20170419_Kodex der Vielfalt
	Anlage 1_Kodex_Diversität als Chance
	Anlage 2_Annotation Charta der Vielfalt_29.03.2017
	Anlage 3_Charta der Vielfalt_Urkunde_Leuphana



